
Herzlich Willkommen 
zum Netzwerktreffen am 2. Juni 2026



Agenda Vermögen sichern, Zukunft gestalten –
Strategien zu Schenken, Erben & Vererben

8:15 Uhr Begrüßung
Sabine Hermsdorf, Vorstand - Volksbank Alzey-Worms eG

8:20 Uhr Fachvortrag: 

„Gestaltungsmöglichkeiten zu Schenken, Erben und Vererben 
anhand eines Praxisbeispiels“

Referenten:

• Carsten Eckelmann – Volksbank Alzey-Worms eG

• Philipp Ruble – Hobohm Giloth GbR

• Stephan Cerny – AZ Treuhand Gesellschafts mbH

9:20 Uhr Fragerunde und Podiumsdiskussion mit allen Referenten

Moderation: Christoph Bach, Co-Direktor Firmenkunden - Volksbank Alzey-Worms eG

≈ 9:40 Uhr Businessfrühstück & Austausch
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Vorstandsmitglied 
Volksbank Alzey-Worms eG
mit Niederlassung VR-Bank Mainz

Sabine Hermsdorf
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Begrüßung



Unsere Regionalpartner

Hobohm | Giloth
Rechtsanwälte seit 1959



„Gestaltungsmöglichkeiten zu Schenken, Erben 
und Vererben anhand eines Praxisbeispiels“



Hobohm Giloth GbR

www.hobohmgiloth.de
ruble@hg1959.de

Philipp Ruble
Rechtsanwalt 
für Erb- und Markenrecht
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Erbrechtliche Aspekte



AZ-Treuhandgesellschaft mbH

www.aztreuhand.de
office@aztreuhand.de 

Stephan Cerny
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater & 
Partner
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Steuerrechtliche Aspekte



Volksbank Alzey-Worms eG

www.vb-alzey-worms.de
carsten.eckelmann@vb-alzey-worms.de 

Carsten Eckelmann

Private Banking / Estate Planner 
Testamentsvollstrecker 
Vorsitzender Stiftungsvorstand 
Mitgliederstiftung

8



„Gestaltungsmöglichkeiten zu Schenken, Erben 
und Vererben anhand eines Praxisbeispiels“



Kundenstammbaum / wer ist gesetzlicher Erbe!
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Gibt es weitere Personen/z.B. aus vorherigen  
Lebensgemeinschaften



Eine wichtige Basis, ist die persönliche Vermögensbilanz der 
einzelnen Personen…..
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….um den genauen Besitz zu identifizieren.
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Wurden Schenkung gemacht und wurden diese auch dem 
Finanzamt angezeigt?!
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1. Erbfall bei gesetzlicher Erbfolge
zivilrechtliche- und steuerrechtliche Betrachtung
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2. Erbfall bei gesetzlicher Erbfolge
zivilrechtliche- und steuerrechtliche Betrachtung
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Pro:

- Kein Auslassen von Freibeträgen, da die Kinder 
automatisch erben

Kontra: 

- Erbengemeinschaft, jeder ist seiner Erbquote 
entsprechend nur Miterbe 

- Ein Miterbe kann grds. nicht allein über einzelne 
Nachlassgegenstände oder das 
Nachlassvermögen insgesamt verfügen. 

- Im 2. Erbfall sind erhebliche Steuern zu zahlen, 
diese hätte man durch frühzeitige lebzeitige 
Vermögensverfügungen und/oder letztwillige 
Verfügungen (Testament, Erbvertrag) 
reduzieren können.

Fazit gesetzliche Erbfolge

16



1. Erbfall bei Ehegattentestament (Berliner Testament)
zivilrechtliche- und steuerrechtliche Betrachtung
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2. Erbfall bei Ehegattentestament (Berlinertestament)
zivilrechtliche- und steuerrechtliche Betrachtung
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Pro: 

- Keine Erbengemeinschaft im 1. Erbfall

- Kann insbesondere sinnvoll sein, solange die 
Kinder minderjährig sind

- Wenn keine Pflichtteilsstrafklausel vorhanden 
ist, können die Kinder im 1. Erbfall zur 
Ausnutzung der steuerlichen Freibeträge die 
Pflichtteilansprüche geltend machen. 

Kontra: 

- Erhebliche Erbschaftssteuer, da im 1. Erbfall die 
Freibeträge verschenkt werden

- Im 2. Erbfall entsteht eine Erbengemeinschaft. 
Dabei entstehen prinzipiell die gleichen 
Probleme wie bei der gesetzlichen Erbfolge. 

Fazit Ehegattentestament
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Lebzeitige Übergabe - Nießbrauchdepot
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- Nachfolgeplanung sollte rechtlich, steuerlich und finanziell abgestimmt werden. 

- Pauschallösungen existieren nicht. 

- Jeder Fall ist aufgrund der persönlichen und familiären Situation individuell zu betrachten. 

- Nachfolgeregelungen sollten frühzeitig angegangen werden, um eine vielfache Nutzung der 
Freibeträge zu ermöglichen. 

Gesamtfazit:
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Co-Direktor Private Banking / Treasury
Co-Direktor Firmenkunden

Volksbank Alzey-Worms eG 
mit Niederlassung VR Bank Mainz

Christoph Bach
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Moderation 
Podiumsdiskussion



Fragerunde



Direktor Firmenkunden 
Volksbank Alzey-Worms eG 
mit Niederlassung VR Bank Mainz

Jürgen Eppelsheimer
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Vielen Dank für den Austausch 
und Ihre Aufmerksamkeit.

Genießen Sie jetzt unser Businessfrühstück 
bei guten Gesprächen.


